
Ausbezahlter Lohn des 

AG/Kalenderjahr 

 insgesamt > Fr. 2'300.-? 

ja 

*  

17. Altersjahr  

erreicht? 

ja 

**Beitragspflicht  

ab 1. Januar des  

Folgejahres bezüglich 

 Bar- und Naturallohn: 

AHV: 8.4% 

IV: 1.4% 

EO: 0.5% 

Total: 10.3% 

AN und AG je 5.15% 

nein 

keine  

Beitragspflicht 

nein 

verlangt AN  

Beitragspflicht? 

ja 

weiter zu * 

nein 

Handelt es sich  

um eine Tätigkeit  

in Privathaushalt? 

nein 

Beiträge müssen nicht 
erhoben werden 

ja 

weiter zu * 

 
Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 
 
Amt für Berufsbildung 
 
 
Checkliste gesetzliche Lohnabzüge bei Lernenden/Praktikanten  
für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungsstellen 
 
Vorliegendes Merkblatt stellt einen Gesamtüberblick über die wichtigsten im Zusammenhang 
mit gesetzlichen Lohnabzügen bei Jugendlichen zu beachtenden Normen dar und soll dazu 
dienen, die arbeitsvertraglichen Regelungen zielsicher zu vereinbaren. 
 
1. AHV/IV/EO (obligatorisch für AN, welche in der Schweiz erwerbstätig sind/werden)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Vgl. folgende Übersicht:  

 
Beispiel: Ein Erwerbstätiger, der am 15. August 2011 17 Jahre alt wird, muss ab dem 1. Januar 2012 
Lohnbeiträge bezahlen.  

Jahrgang 2011 2012 2013 2014 
1993 pflichtig pflichtig pflichtig  pflichtig 
1994 frei pflichtig pflichtig pflichtig 
1995 frei frei pflichtig pflichtig 
1996 frei frei frei pflichtig 

 



AHV/IV/EO- 

pflichtig? 

nein 

keine  

Beitragspflicht 

ja 

AN =  

Mitarbeitendes 

Familienmitglied  

in der Landwirt- 

schaft? 

nein 

Beitragspflicht  

bei Lohn  

≤ Fr. 126'000.-/Jahr 

Total 2.2%;  

AN und AG je 1.1% 

 

(bei  unterjähriger 

Beschäftigung  

anteilsmässige 

Beiträge**) 

ja 

keine 

Beitragspflicht 

> 8h/Woche beim  

selben AG tätig? 

nein 

Beitrag nur  

für Betriebs- 

unfälle  

(inkl. 
Arbeitsweg) 

ja 

Mitarbeitendes Familien- 

mitglied, das keinen Barlohn  

bezieht und keine Beiträge an  

die AHV entrichtet? 

nein 

In der Landwirtschaft tätig  

und mit Betriebsleiter 

verwandt? 

ja 

keine  

Beitragspflicht 

nein 

Beitragspflicht 
0.95% 

Auch für 
nichtbetriebsunfälle 
(Freizeit) versichert 

ja 

keine  

Beitragspflicht 

 
 

 
 
2. ALV (in der Schweiz oblig. Sozial- 3. NBU (altersunabhängig; gilt für in der 
versicherung) Schweiz beschäftigte AN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
** Berechnung: Höchstgrenze des beitragspflichtigen Lohnes:  
Jahreshöchstbetrag (Fr. 126'000.-) : 360 Tage = Tageshöchstbetrag. Tageshöchstbetrag x Anzahl Beschäfti-
gungstage (Samstage und Sonntage werden eingerechnet, pro Monat 30 Tage anrechnen).  
 
Beispiel: Eine Person hat vom 15. April bis 28. Dezember gearbeitet. Damit war sie 254 Tage (7 ganze 
Monate à 30 Tage + im April 16 Tage + im Dezember 28 Tage) beschäftigt. Der Höchstlohn für die ALV-
Beitragspflicht beträgt in diesem Fall Fr. 88'900.- (Fr. 126'000.- : 360 x 254). 

 
 

Abkürzungen: AN (Arbeitnehmer); AG (Arbeitgeber) 
 
 
Stand: 24. November 2011 


